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Aktionsplan gem. § 47d Bundes-Immissionsschutzgeset z  
der Gemeinde Ehndorf vom 22.05.2008  

1. Allgemeines  

1.1 Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkeh rsstraßen, Haupteisen-
bahnstrecken oder Großflughäfen und anderer Lärmque llen, die zu berück-
sichtigen sind 

Das Gebiet der Gemeinde ist durch die folgenden auf den strategischen Lärmkar-
ten ersichtlichen Hauptverkehrsstraßen (über 6 Mio. Kfz/a) betroffen:  

� BAB A 7 

1.2 Für die Aktionsplanung zuständige Behörde 

Gemeinde Ehndorf über Amt Aukrug 

Postfach 1107 

24590 Hohenwestedt 

Tel.: 04871/36 0 

FAX: 04871/ 36 36 

1.3 Rechtlicher Hintergrund 

� Richtlinie 2002/49/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 
Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm  

� §§ 47a-f Bundes-Immissionsschutzgesetz 

� Zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie sind gem. den oben genannten 
Bestimmungen Lärmaktionspläne aufzustellen, mit denen Lärmprobleme 
und Lärmauswirkungen geregelt werden. 

1.4 Geltende Grenzwerte  

Siehe von Deutschland an die Europäische Kommission übermittelten Grenzwerte. 
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2. Bewertung der Ist-Situation 

2.1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten  

Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Menschen  

LDEN   dB(A) Belastete Menschen  
Straßenlärm 

 LNight   dB(A) Belastete Menschen 
Straßenlärm 

über 55 bis 60 0  über 50 bis 55 0 

über 60 bis 65 0  über 55 bis 60 0 

über 65 bis 70 0  über 60 bis 65 0 

über 70 bis 75 0  über 65 bis 70 0 

über 75 0  über 70 0 

Summe 0  Summe 0 

 

Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Fläche und  
Wohnungen  

LDEN dB(A) Fläche in km² Wohnungen 

55 - 65 dB(A) LDEN 1,1 0 

65 - 75 dB(A) LDEN 0,5 0 

über 75 dB(A) LDEN 0,1 0 

Summe 1,7 0 

 

2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Lärm aus gesetzt sind 

Im Gebiet der Gemeinde sind auf Grundlage der Lärmkartierung 2007 keine rele-
vanten Lärmbelastungen festzustellen.  

2.3 Angabe von Lärmproblemen und verbesserungsbedür ftigen Situationen 

Im Gebiet der Gemeinde Ehndorf wurden auf Grundlage der Lärmkartierung 2007 
keine Lärmprobleme und keine verbesserungsbedürftige Situationen festgestellt. 

3. Maßnahmenplanung 

3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 

Im Gebiet der Gemeinde Ehndorf wurden bislang keine lärmmindernden Maßnah-
menumgesetzt. 
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3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nä chsten fünf Jahre 

Da keine relevanten Lärmbelastungen auf Grundlage der Lärmkartierung 2007 
festzustellen sind, werden keine Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten 
fünf Jahre geplant. 

3.3 Schutz ruhiger Gebiete / Festlegung und geplant e Maßnahmen zu deren 
Schutz für die nächsten fünf Jahre 

Ruhige Gebiete sind im Gemeindegebiet nicht ausgewiesen. Maßnahmen zum 
Schutz ruhiger Gebiete sind somit nicht geplant. 

3.4 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lä rmauswirkungen 

Eine langfristige Strategie bedarf es nicht, da nach Auswertung der Lärmkartierung 
2007 keine Lärmprobleme und verbesserungsbedürftige Situationen vorliegen und 
der Schutz ruhiger Gebiete ausreichend gewährleistet ist. 

3.5 Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der be troffenen Personen 

entfällt 

4. Formelle und finanzielle Informationen 

4.1 Datum der Aufstellung des Aktionsplans  

22.05.2008 

4.2 Datum des Abschlusses des Aktionsplans 

16.09.2008 

 

4.3 Mitwirkung der Öffentlichkeit / Protokoll der ö ffentlichen Anhörungen  

Öffentliche Auslegung in der Zeit vom 18.06.2008 bis zum 18.07.2008 

 

4.4 Bewertung der Durchführung und der Ergebnisse d es Aktionsplans  

Der Lärmaktionsplan wird gemäß § 47d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen Ent-
wicklungen für die Lärmsituation, ansonsten jedoch nach 5 Jahren überprüft und 
erforderlichenfalls überarbeitet. Erfahrungen und Ergebnisse des Aktionsplanes 
werden dabei ermittelt und bewertet. 
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4.5 Kosten für die Aufstellung und Umsetzung des Ak tionsplans 

Entfällt. 

4.6 Weitere finanzielle Informationen 

 

 

4.7 Link zum Aktionsplan im Internet 

www.laerm.schleswig-holstein.de 

 

 

 

Ehndorf, den 23.09.2008 

 

 

 

_____________________________ 
Bürgermeisterin 

 


